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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LV. Jahrgang.

Nr. fti. Basel, 21. Dezember. 188».
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlientenant von Elgger.
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Divisions- und Brigade-Uebnngen 1889.

III. uad V. Armee-Division.

(Fortsetzung.)

Brigade-Uebungen der III. Armee-Division

am 6. Sept. 1889 bei Bern.
Die Truppen sind am 5. September untergebracht

wie im Vorkurse, mit unwesentlichen

Aenderungen. Für die Uebungen vom 6. September

wird herbeigezogen Feldlazareth III.
Die Gr e n e r a 1 i d e e ist die gleiche wie für

den vorhergehenden Tag:
Eine Westarmee ist bis Bern vordrangen. Eine

Ostarmee hat sich hinter die Emmenlinie zurückgezogen,

hält jedoch den Eingang zum Emmenthal bei Worb besetzt.

Spezialidee für das Westkorps.
Die feindliche kombinirte Brigade igt nach dem gestrigen

Gefechte bei Worb stehen geblieben und hat Vorposten

(supponirt) bei Rüfenacht bezogen. Es wird ein Angriff
auf Bern erwartet.

Die V. kombinirte Brigade erhält den Befehl an der

Schosshalde bei Bern Stellung zu nehmen und jeden

Angriff energisch zurückzuweisen.

Besondere Bemerkungen:
1) Die Stellung muss 7.30 V. bezogen sein.

2) Abzeichen: Weisses Band am obern Rand des Käppi.

Truppen: Infanterie-Brigade V.
Schwadronen 7 und 3.

Artillerie-Regiment 1/IH.
Ambulancen 11 und 12.

(Letztere zur Verfügung 71/» Uhr V. auf dem Helvetia-

Platz.)

Spezialidee für das Ostkorps.
Das Westkorps hat sich heute auf dem rechten Aareufer

behaupten können, es hat seine Vorposten (supponirt)

bis Gümligen vorgeschoben. Der Feind ist aueogreifen und

vom rechten Aareufer bei Bern zu vertreiben.

Besondere Bemerkungen:

1) Die Infanterie darf ihre Bewegungen nicht vor

7.80 V. beginnen.

2) Abzeichen: Westdetachement weisses Band am
obern Rand des Käppi.
Truppen: Infanterie-Brigade VI.

Schützenbataillon 3.

Schwadron 9; '

Artillerie-Regimenter 2/III und S/HI. ' .'¦
Ambulancen 14 und 15.

(Letztere-znr Verfügung 71/» V. in Ruhigen.)
Bern, 6. September 1889 Abend* 7 Uhr.

Die allgemeine Lage ist demnach folgende:
Die Westarmee ist bis Bern vorgedrungen;

die Ostarmee ist noch hinter der Emmenlmie.
Das Westkorps hat sich anf dem rechten Aareufer

behauptet mit Vorposten bei Büfenacht;
das Ostkorps ist bei Worb stehen geblieben mit
Vorposten bis Gümligen vorgeschoben. Die V.
Brigade nimmt Stellung an der Schosshalde bei

Bern; die VI. Brigade greift an, um sie vom
rechten Aareufer bei Bern zn vertreiben.

Trotz der grossen Entfernung von der Armee
hinter der Emmenlinie, ein gewöhnlicher
Tagmarsch, hat die VI. Brigade nicht nur die Stellung

bei Worb behauptet und die Vorposten a»f
die sehr ungünstige Linie von Rüfenacht
vorgeschoben, sondern sie hat sogar den

bewunderungswürdigen Muth, ohne irgendwelche Aussicht

auf Verstärkung die Stellung bei Bern
anzugreifen, wo die feindliche Armee, die

gestern Verstärkungen erwartet, heute vielleicht
erhalten hat, steht. Ein glänzendes Beispiel
moralischer Ueberlegenheit der Offensive.

Der Kommandant der V. Brigade erlässt

in Bern am 5. September Abends 9 7* Uhr
folgenden

Besetzungsbefehl.
1) Unsere Armee steht in Bern. Die feiidliube Armee

hat (ich hinter die Emmenlinie zurückgezogen. Eine
kombinirte Brigade derselben hält deu Eingang zum
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